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1 Auswertungen/Abrechnungen 
Folgende Auswertungen/Abrechnungen müssen beim Jahresabschluss ausgedruckt werden: 

 

1.1 Kumulativjournal (Programm 221) 

Das Kumulativjournal kann ohne Selektion angezeigt werden. Wichtig ist, dass nur definitiv 

abgerechnete Monate und eine Rekapitulation angezeigt werden. 

 

 
 

1.2 Kumulativjournal nach Kostenstellen (Programm 248) 

Für den internen Gebrauch kann zusätzlich ein Kumulativjournal nach Kostenstellen (Funktionen) 

erstellt werden. 
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1.3 AHV-Lohnbescheinigung (Programm 2911) 

Hier kann das Jahr und die entsprechende Liste ausgewählt werden. Folgende Listen stehen zur 

Verfügung: 

- Liste AHV-pflichtiges Personal 

- Liste AHV/ALV-freies Personal 

- Liste Bruttolohn – Aufrechnung 

In der Lasche Gestaltung kann zusätzlich der Absender ergänzt oder individuell angepasst werden. 
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1.4 SUVA/UVG-Abrechnung (Programm 2921) 

Auch bei der UVG Abrechnung kann der Absender ergänzt oder individuell angepasst werden. 

 
 

1.5 UVGZ-Abrechnung (Programm 2922) 

Die UVGZ-Abrechnung kann analog der SUVA/UVG-Abrechnung erstellt werden 

 

1.6 KTG-Abrechnung (Programm 2923) 

Die KTG-Abrechnung kann ebenfalls im gleichen Rahmen wie die vorherigen Abrechnungen erstellt 

werden. 
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1.7 FAK-Abrechnung 

Bei der FAK-Abrechnung kann zusätzlich noch der Flag „Nur Mitarbeiter mit Zulagen“ aktiviert werden. 
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1.8 Quellensteuer-Abrechnung (Programm 2951) 

Hier kann die Quellensteuer- und die Grenzgängerabrechnung für jeden Kanton und pro Monat 

aufbereitet werden. Auch hier kann der Absender noch angepasst werden. 
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1.9 Revisionsprotokolle / Lohnkonto (Programm 2933) 

Das Lohnkonto wird für die Revision benötigt und kann in der Lasche Gestaltung individuell gestaltet 

werden, indem die gewünschten Flags gesetzt werden. 
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1.10 Lohnausweise aufbereiten (Programm 2971) 

Hier können die Lohnausweise für sämtliche Mitarbeiter aufbereitet werden. Falls eine Warn- oder 

Fehlermeldung erscheint, müssen diese eliminiert werden. Nach den Anpassungen kann das 

Programm L2971 nochmals ausgeführt werden. 

 
 

1.11 Lohnausweise ausgeben (Programm 2974) 

Die Lohnausweise können anschliessend im Programm L2974 ausgegeben werden. Wenn der 

Mailversand eingerichtet ist, können die Lohnausweise auch per Mail versendet werden. 
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1.12 Lohnausweisprotokoll (Programm 2977) 

Hier kann zur Kontrolle ein Protokoll ausgegeben werden, wie die entsprechenden Werte auf dem 

Lohnausweis berechnet werden. In der Lasche Gestaltung kann das Protokoll noch individuell 

angepasst werden. 
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1.12.1  Neues Lohnausweisformular 

Für die Lohndeklaration 2021 darf nur noch das neue Formular verwendet werden. Im Vergleich zum 

alten Formular muss im Feld C neben der AHV-Nummer neu das Geburtsdatum und nicht mehr die 

alte Sozialversicherungsnummer erfasst werden. Damit das korrekte Formular hinterlegt ist, muss 

mindestens eine der folgenden Versionen und Patches installiert sein: 

- V2019 Patch 15.08.2021 

- V2020 Patch 15.03.2021 

- V2021 Patch 15.02.2022 

- V2022 Patch 15.10.2021 
Sollten Sie die Versionsvoraussetzungen noch nicht erfüllen, dürfen Sie gerne mit uns Kontakt 

aufnehmen, damit ein Update auf die aktuelle Version geplant werden kann. 

1.12.2 Kosten für externen Arbeitsplatz (Home-Office) 

Falls Entschädigungen für Kosten an einem externen Arbeitsplatz (wie z. B. Home-Office) ausbezahlt 

wurden, können diese in der Ziffer 13.1.2 «Übrige effektive Spesen» ausgewiesen werden. 

Zu diesen Entschädigungen zählen Kosten an einen externen Arbeitsplatz gemäss Beleg. Diese sind 

zwingend als Betrag aufzuführen und mit der Bemerkung «Spesen für externen Arbeitsplatz» auf dem 

Lohnausweis auszuweisen. 

1.12.3 Privatanteil Fahrzeug und Neuregelung FABI 

Für die Ermittlung des Privatanteiles gibt es zwei Methoden. In der Praxis wird üblicherweise die 

pauschale Abrechnung angewendet, da diese deutlich einfacher ist als die effektive Bescheinigung 

sämtlicher Fahrten. 

Der Prozentsatz für die Pauschale des Kaufpreises steigt im Jahr 2022 von 0.8% auf 0.9%. Ziel dieser 

Erhöhung ist, dass der vom Arbeitgeber finanzierte Arbeitsweg berücksichtigt wird. Von dieser 

Anpassung profitieren vor allem Arbeitnehmende mit langen Arbeitswegen. 
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2 Neues Lohnjahr eröffnen 
Ein neues Lohnjahr wird im Programm 56 Jahresabschluss eröffnet. Dabei gilt zu beachten, dass in der 

Lohnbuchhaltung nur 2 Jahre gleichzeitig geöffnet sein dürfen. Das heisst, wenn Sie bereits 2 offene 

Lohnjahre haben, muss erst das ältere Lohnjahr definitiv abgeschlossen werden. Danach kann das neue 

Lohnjahr eröffnet werden. 

 

Das neue Lohnjahr wird wie folgt eröffnet: 

1. Jahr 20xx eröffnen 

2. Lohnwerte löschen, hier muss nichts angepasst werden. Hier können die Lohnwerte erfasst 

werden, die gelöscht werden sollen. Standardmässig werden sämtliche Lohnwerte aus dem 

Programm L32 ins neue Lohnjahr übernommen. 

3. Mit Klick auf Weiter wird das neue Lohnjahr eröffnet. 
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4. Es erscheint nun die Abfrage „Wollen Sie die jahresabhängigen Tabellen ins neue Kalenderjahr 

kopieren?“ Wenn Sie hier „Ja“ auswählen, erscheint eine Auswahlliste der Tabellen. Die 

lokalen Tabellen können Sie ins neue Jahr übernehmen und bei Bedarf im Programm 421 

anschliessend anpassen. Bei den zentralen Tabellen dürfen die Tabellen 10, 11, 20, 21, 22 und 

25 nicht übernommen werden. Diese müssen separat eingelesen werden, da es hier jedes Jahr 

Anpassungen geben kann. Auf den Poolumgebungen werden diese Tabellen durch uns 

verwaltet. Wenn Sie eine eigene Abacusinstallation haben, müssen Sie diese Tabellen selbst 

importieren. Der Import der Tabellen wird weiter unten in diesem Dokument beschrieben.
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5. Mit Klick auf Fertigstellen wird das neue Lohnjahr definitiv eröffnet. Wenn das Programm 56 

nochmals geöffnet wird, ist ersichtlich, dass das neue Lohnjahr nun auch eröffnet ist. 
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3 Lohntabellen importieren 

3.1 Familienzulagen 

Die Tabellen für die Berechnung der Kinder- und Ausbildungszulagen dürfen (wie oben erwähnt) nicht 

ins neue Jahr kopiert werden. Da es bei diesen Zulagen jedes Jahr zu Anpassungen kommen kann, 

müssen diese jedes Jahr neu eingelesen werden. Der Import kann wie folgt vorgenommen werden: 

1. Dateien unter folgendem Link exportieren: 

https://downloads.abacus.ch/downloads-page/weitere-

applikationsdokumente/lohnbuchhaltung/ 

Pfad: www.abacus.ch öffnen, nach unten scrollen und auf Downloads klicken, Weitere 

Applikationsdokumente, Lohnbuchhaltung öffnen. Nun kann der ZIP-Ordner Kinderzulagen 

2022 heruntergeladen werden. In diesem Ordner sind folgende Tabellen enthalten: 

a. Tabelle 20 Altersgrenze 

b. Tabelle 21 Kinderzulagen 

c. Tabelle 22 Ausbildungszulagen 

d. Tabelle 25 Kantonale-FAK-Beiträge 

2. Die Tabellen können nun abgespeichert werden, müssen für den anschliessenden Import aber 

noch extrahiert werden (Ordner mit rechter Maustaste auswählen → alle extrahieren) 

 
  

https://downloads.abacus.ch/downloads-page/weitere-applikationsdokumente/lohnbuchhaltung/
https://downloads.abacus.ch/downloads-page/weitere-applikationsdokumente/lohnbuchhaltung/
http://www.abacus.ch/
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3. Tabellen im Abacus mit dem Programm L422 «Tabellen importieren und exportieren» ins neue 

Lohnjahr importieren: 

a. Auf Lasche Import wechseln 

b. Importdatei hinzufügen 

c. Speicherpfad öffnen und die Tabellen aus dem Ordner 2022_Kinderzulagen auswählen 

d. Bei den Import Einstellungen kontrollieren, dass Tabellen «Gültig für alle Mandanten» 

und für das Korrekte Jahr importiert werden. Die Einstellung, ob die Tabellen für die 

Familienzulagen für alle Mandanten oder für aktuellen Mandanten importiert werden 

müssen, kann im Lohnartenstamm im Programm L411 kontrolliert werden. Die 

Lohnart für die Kinder- und Ausbildungszulagen (Lohnart 2000 oder 3000) ist 

Standardmässig so eingestellt, dass Sie auf die Tabellen «Gültig für alle Mandanten» 

zurückgreifen. 

 
e. Nun kann der Import mit dem Blitz gestartet werden 
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3.2 Quellensteuer 

Die Tabellen für die Quellensteuertarife und die Quellensteuermindestabzüge können auf der gleichen 

Seite wie die Tabellen für die Familienzulagen heruntergeladen werden. Auch hier wird ein ZIP-Ordner 

heruntergeladen, welcher vor dem Import extrahiert werden muss. 

Der Import in Abacus läuft anschliessend gleich ab wie bei den Tabellen zu den Familienzulagen. 

Auch hier muss beachtet werden, ob die Tabellen «Gültig für alle Mandanten» oder «Gültig für 

aktuellen Mandanten» importiert werden muss. Diese Information ist direkt im Programm ersichtlich. 

 
ACHTUNG: Die Tabelle 10 Alle-Kantone ist eine sehr grosse Tabelle und dauert ca. 10-15 Minuten, bis 

sie vollständig importiert wurde. In dieser Tabelle sind sämtliche QST-Tarife der ganzen Schweiz 

aufgelistet und sie besteht aus über 200'000 Zeilen. Sie können die Tabelle jedoch problemlos im 

Hintergrund importieren lassen und im Abacus weiterarbeiten. Es wird jedoch empfohlen, während 

des Importes nicht in der Lohnbuchhaltung zu arbeiten, damit Probleme vermieden werden können. 

Sämtliche weitere Applikationen können Sie während des Imports problemlos benutzen. 

 

3.3 Weitere Lohntabellen 

Sollten Sie weitere Lohntabellen besitzen (z. B. für die Berechnung Anteil Ferientage, Anteil Feiertage 

bei Stundenlöhnern), können Sie diese beim Eröffnen des Lohnjahres ohne Bedenken übernehmen. 

Hier gibt es zwischen den Jahren keine Anpassungen, weshalb diese problemlos ins neue Jahr kopiert 

werden können. 

 

3.4 Lohntabellen auf Poolumgebungen 

Wenn Sie Ihr Abacus auf einer Poolumgebung bei uns haben, müssen Sie für die Familienzulagen- und 

Quellensteuertabellen nichts unternehmen. Auf folgenden Poolumgebungen werden diese zentral 

durch uns verwaltet und importiert: 

www.abacus.projekt7.ch 

www.hosting.projekt7.ch 

www.hosting2.projekt7.ch 

www.abaweb.projekt7.ch 

www.abaweb2.projekt7.ch 

  

http://www.abacus.projekt7.ch/
http://www.hosting.projekt7.ch/
http://www.hosting2.projekt7.ch/
http://www.abaweb.projekt7.ch/
http://www.abaweb2.projekt7.ch/
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4 Nationale Daten 
Die Nationalen Daten (AHV-Beitrag, ALV-Beitrag, etc.) werden im Programm 441 (bis Abacus Version 

2020 im Programm 43) erfasst. Im Vergleich zum Jahr 2021 gibt es keine Anpassungen. 
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5 Versicherungsbeiträge 
Die Versicherungsbeiträge werden im Programm 432 Versicherungsstamm (bis Version 2020 im 

Programm 441) erfasst. Hier können die Beiträge für die jeweiligen Versicherungen (UVG, UVGZ, KTG, 

BVG, Krankenkasse) erfasst werden. Dadurch, dass das neue Lohnjahr bereits eröffnet wurde, hat 

Abacus automatisch eine neue Zeitachse per Januar des neuen Lohnjahres erstellt. 

Wenn Sie mit einem fixen BVG-Beitrag rechnen, müssen Sie diesen gegebenenfalls im Programm L32 

in den Lohndaten anpassen. Auch hier wurde durch das Eröffnen des neuen Lohnjahres bereits eine 

neue Zeitachse per Januar erstellt. 

Falls Sie bei den Verwaltungskostenbeiträgen und FAK-Beiträgen individuelle Beitragssätze haben, 

müssen Sie diese in der Lasche Ausgleichskassen individuell erfassen und bei Änderungen anpassen. 
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6 Notizen: 


